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X!V.

Unterhalt der Heeres)

Eei den kaiserlichen Truppen sowol , als bei den übri¬

gen deutschen Heeren war keine geordnete Verpflegung ein¬

gerichtet ; die bewaffneten Kriegsschwärme , die nicht wie die

Heuschrecken nur für daö Heu , sondern für jede Feldfrucht,

für Hof , Haus und Keller waren , zehrten , was sie vorfan¬

den , auf , und da eine Zufuhr aus Magazinen nicht statt¬

fand , wendete sich jeder Feldherr dahin , wo er noch einen

Unterhalt für sich und seine Truppen zu finden hoffen durfte.

Auch Wallenstein that dies , aber seine richtige Einsicht in

das Kriegswesen lehrte ihn , daß in dem Grade , als er in

seinen Operationen von den VerpflegungS -Hindernissen .weniger

betroffen würde , er ein um so entschiedeneres Uebergewicht

*) Die Kriegführung der dreißiger Periode scheint übrigen « etwa«
biithselhafte « zu haben — den Punkt der Subsistenz. Achtzig und huu»

dert Meilen lange Züge stellen sich dem Nachforschn vor : die Mittel , wie

">an es anfing , um darauf zu heben , würden sich gar nicht angeben las»
leu, wenn man sie nach den Regeln abmessen wollte, welche die Verpfle-
8»ngs-WMnschaft jetzt darüber vorschreibt. Dergleichen war jedoch die

kleinste Sorge eine« Braunschweig«, Mannsfelds , TorstensonS, GallaS u.
s> weiter : sie waren selten stark, und ließen es auf tortun ankommen:
lvas sich durchfrcffen konnte, mochte auseinander laufen.

BLrenhorst, Betrachtungen über die Kriegskunst. I . 46.
N*
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über den Feind erlangen müsse . Deshalb ließ er , als er be¬

reits einen so bedeutenden Güterbesitz erlangt hatte , um zu

geordneten Maaßregeln schreiten zu können , öfter , wenn eS

Noth that , die znr Verpflegung seines Heeres erforderlichen

Gegenstände auS seinen Herrschaften herbeischaffen *) . So

ließ er gegen Ende des Jahres 1625 und Anfang 1626

Korn und Mehl auf der Elbe nach der Altmark und nach

dem Halberstadtischen , und 1627 nach den Stiftern deö nie-

dersächsischcn Kreises bringen . Schuhe , Stiefeln und Kleider

für die Soldaten ließ er in seinen Herrschaften ebenfalls an¬

fertige », auch Pulver bezog er von da . Allein so wesentlich

diese Zufuhren auch allerdings seine Operationen unterstützen

mochten , so waren sie doch, wie wir bald nachher sehen wer¬

den , bei weitem nicht hinreichend , den ganzen Bedarf , oder

auch nur einen beträchtlichen Theil desselben zu befriedigen.

Indeß sieht man hieraus , daß Wallenstein in AlleS,

was seinerseits aufgewendet wurde , eine gewisse administrative

Ordnung gebracht wissen wollte . Seine Kriegskanzlei zur

Bearbeitung dieser Angelegenheiten , bestand aus 69 Personen.

Er ließ Rechnungen von denselben aufstellen , solche durch

Quittungen justificiren , Inventarien von Allem , waS er an

die Armee verabfolgt , anfertigen , um seiner Zeit gcwlsser-

maaßen eine General -Liquidation seiner gehabten Kosten und

Auslagen dem Kaiser einreichen zu können . In dieser Be¬

ziehung stand er stets mit dem Kriegszahlmeistcr des Kaisers

in Verbindung . Dies geschah besonders im Sommer 1627

bei den großen Rüstungen gegen den König von Dänemark,

die Wallenstein indeß meistentheils auch aus eigenen Mitteln

machen mußte , da sich der kaiserliche Hof - und KriegSrath

hierum wenig kümmerte . Durch sein administratives Talent

bei der innern Verwaltung und Oekonomie des von ihm er¬

worbenen Grundbesitzes , und in einer weisen Schonung sei¬

ner eigenen Güter , von denen er das Kriegsvolk jederzeit

möglichst fern hielt , und deren Wohlstand daher um so mehr

*) Siehe Beilage 4.
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gehoben wurde , als die Bedürfnisse für das Heer gegen Be¬

zahlung von dorther meist bezogen wurden , und sonst rings-

- um überall die größte Kricgsnvth herrschte , verschaffte er sich

jenes materielle Uebergewicht über die übrigen Anführer von

Soldhecren seiner Zeit . Hierin dürfte Wallcnstein selbst von

Napoleon nicht übertreffen worden sein . Er war dem Kai¬

ser unentbehrlich , und auch die Söldner fanden bei ihm eher,

als bei jedem andern Feldherrn ihre Rechnung , weil sie von

ihm regelmäßige Bezahlung und in Zeiten der Noth eine Un¬

terstützung erwarten konnte » , zu der jedem andern Anführer

die Mittel gefehlt haben würden . Deshalb , und weil der

Ruf seiner Freigebigkeit gegen seine Offiziere und seiner re¬

gen Sorgfalt für die Unterhaltömittel der Mannschaften oder

mit Einem Worte seiner Kricgskasse so begründet war , wurde

ihm die Zusammenbringn »«) von zahlreichen Söldner -Schaaren

in jeder beliebigen auch noch so kurzen Zeit möglich , wie er

denn z. B . als er im Jahre 1625 die Werbetrommel rühren

ließ , schon nach einem Monat 20,000 Mann beisammen hatte.

Hauptleute führten ihm Kompagnien , Obersten ganze Regi¬

menter zu Fuß und zu Roß wohlbewaffnct und bekleidet zu,

ja bis aus Polen zogen Kosaken , auö Ungarn Kroaten her¬

bei , um unter Wallensteins Fahnen zu dienen.

Aber wurde auch nur deshalb dem Wallenstein dies

Alles möglich , weil von ihm ungleich mehr für den Unter¬

halt und die Verpflegung seiner Kriegslcutc gesorgt wurde,

als dies von den übrigen Feldherrn seiner Zeit geschah , so

hätte doch, wie bereits bemerkt , die abgedachte Zufuhr an Le¬

bensrnitteln und Bekleidungsgegenständen für die Masse des

KriegS - Volks nicht hingereicht , und es diente daher diese Zu¬

fuhr mehr zu einer außergewöhnlichen Aushilfe der Verpfle¬

gung , als zum permanenten gewöhnlichen Verpflegungs -Modus.

Vielmehr überließ Wallenstein die spezielle Sorge für die

Verpflegung hauptsächlich den Rcgimentö -Jnhabern , als Spe-

Zial -Entreprcneurö ihrer Soldaten . Im Jahre 1627 sollten

nach Wallensteins Befehl die Soldaten nur das Quartier

von den Wirthen erhalten , hingegen für Beköstigung und
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Fütterung selbst sorgen , wozu einem Fußknecht monatlich sie¬

ben , einem Reiter fünfzehn Gulden Löhnung von den Regi-

ments -Jnhabcrn verabreicht werden sollten . Dem wurde indeß

nicht nachgekommen . Wallenstein selbst sagt hierüber in einem

Schreiben an den mit dem Oberbefehl beauftragten Oberst

von Arnim in demselben Jahre : „ Oft geschieht es , daß die

Offiziere daS Geld für die Soldaten , dafür sie sollen erhal¬

ten werden , empfangen , in den Beutel schieben , und einen

Weg als den andern haben wollen , daß die Einwohner die

Soldaten in Essen , Trinken und Fütterung unterhalten sollen,

welches unbillig und höchst sträflich ist . "

Indeß wurden diese Anordnungen , so kräftig Wallen-

stcin auch in einzelnen Fällen einschritt — er suöpendirte

dieserhalb sogar einige RegimentS -Jnhaber , die eS gar zu arg

gemacht hatten — im Ganzen doch nur wenig beachtet.

Einem jeden Negiments -Jnhaber waren diejenigen Bezirke an¬

gewiesen , aus denen er die Contributionen seiner Soldaten

erheben durfte . Innerhalb dieses Bezirks konnte derselbe

ziemlich schalten und walten mit dem Gute der Einwohner,

wie eS ihm gut dünkte . Nur wenn eine Stadt mit einer

bestimmten Abgabe , wie z. B . Rostock im Jahre 1627 mit

50,000 Rthlr . von der Einquartierung eines Regiments zu

Fuß und 1000 Pferden sich loskaufte , fiel der allgemeinen

Kriegskaffe eine Einnahme zu , über deren Verwendung der

Herzog disponirte . Andere Städte kamen dann aber nicht

so gut wie Rostock weg , denn sie konnten oft die Einquar¬

tierungen nur mit höchst enormen Summen von sich abwenden.

Die Gewaltthätigkeiten und Erpressungen , welche die

kaiserlichen Truppen verübten , veranlaßten mehrere Fürsten,

Klageschriften bei dem Kaiser deshalb einzureichen , was be¬

zweckte , daß Wallenstein seines GcneralatS enthoben wurde,

und zwar gerade zu einer Zeit , in welcher dieser vortreffliche

General am unentbehrlichsten war . Während seinem zweiten

Generalat erblicken wir dieselben Verhältnisse.

Die Ernährung und der Unterhalt der Wallenstein ' schcil

Schaare » war somit auf das ausgedehnteste Raub - und In-
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vasions -System gegründet , welches Wallen stein als alleiniges

UnterhaltSmittel des Krieges bis zum höchsten Kulminations¬

punkt getrieben , und nur um dasselbe noch ergiebiger zu

machen , für Aushilfen der Verpflegung gesorgt , wo theilweise

diese Quelle des Unterhalts versiegen mochte . Diese Aus¬

hilfen gewahrte ihm der Ertrag seiner eigenen meist von den

Soldheeren verschonten Besitzungen , in welche , waS aus ihnen

air Gütermasse hervorging , nur desto reichlicher wieder zu¬

rückfloß.
Nach seinem Tode hörte dieses System in seiner bis¬

herigen Ausdehnung auf , weil dasselbe vornehmlich auf das

persönliche Genie WallensteinS gegründet war *) . Die schlechte

Wirthschaft , welche die kaiserlichen Heere nun trieben , war

Schuld , daß sie manche eroberte Provinz wieder verlieren

mußten . Am nachlässigsten darin war der General Graf

GallaS , welcher dafür den Beinamen : der „ Heerverderber"

erhielt.
Nächstfolgende höchst interessante Ordonnanzen möchten

hinreichenden Aufschluß geben , wie die kaiserlichen Truppe»

in dieser Periode verpflegt wurden.

1.

Verpflegungs - Ordonnanz des Generals Tilly.

Was Gestalten eS mit Offizirern und gemeinen Reu¬

tern der Kayserlichen Armee diß OrtS insgesamt gehalten,

und wie viel einem jeden deß Tags , an Speiß und Trank,

wie auch nothdürfftige Fouragien auf die Pferde , gereichet

werden möge , damit sie ohne fernere Beschwehrnuß der Un¬

terthanen , und deß Herrn selbst , vergnügt und allerdings zu¬

frieden seyn sollen.

* ) Handbibliothek für Offiziere v . der Haushalt der Kriegsheere in

seinen militärischen , Politischen und staatswirthschaftlichen Beziehungen.

Dargestellt von 6 . K . H - Freyherr » Von Richthofen , k. preuß . Wilitär-

Jntendantur -Rath . Historischer Theil . p . 438 mit 449.
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u lliittmeister. deß Tags i'
Wein . i . ' . . 8 j
Bier . .7 . -i . u . 12 s Maaß.
Brod . 20 i
Fleisch . 12 j dlund.
Hennen . . . . u: . . . . i . 2
Ein halb Schaaf oder Kalb »

kelormirten Rittmeister, Lieutenant , und 6ornet , so dienen
wie auch Quartier - und Wacht-Meister.

Soll deß TagS gegeben werden
Wein . 4)
Bier . 6s Maaß.
Brod . 101
Fleisch. . . . .- . 6s ^ und.
Ein Viertel von einem Schaaf oder Kalb. >1'

liekormirter Lieutenant, 6ornet oder Quartier -Meister.
Bier . n . .
Wein . .
Brod.
Fleisch . ' .
Ein Viertel von einem Schaaf oder Kalb.

l. n NII I ' u

^ Maaß . ,

4̂ Pfund.

Fleisch
Brod
Bier
Wein

Item einem ? rokosen
.j. deß Tags ': ^ ^ ^

^ ^ ' ' 2 !" Maaß.

Oorsioral, Mustcrschreiber und rekormirter 6or >ioraI.
Fleisch
Brod
Wein
Bier

4^Pfund.
^ Maaß.
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Auf einen Reuter oder Knecht in der Musterung.
Fleisch
Brod
Bier
Wein

Pfund.

Maaß.

Pfund.
in

Auf einen Jungen.
Fleisch . . . . ." ' .1
Brod . . 2
Bier . . 1 Maaß.

Item auf ein Servitis -Pferd : Hadern . 1 Schäffel , davon
es aber 3 Tag gefüttert werden soll.

Einem LnxsKe -Pferd auf 3 Tag halb so viel.
Heu auf ein Servitis -Pferd 12 Pfund . -»
(Servis ) Als nemlichen Holtz , Liecht, Saltz , und . anders

dergleichen , gebührt dem Wirth zu geben . !
Und da nun einer oder der ander nicht begnügt , son¬

dern über diese Ordnung noch ein mehrers haben wollte,
dasselbe stehet einem jeden um sein baareS Geld '-zu bezahlen.

Und werden vordreist die Herren Obristen und Obrist-
lu' eutensnts sich hierinnen auch also erweisen und bezeigen,
auf daß die Unterthanen , und zumal der Herr selbsten , wie
vor verstanden , nicht Anlaß gewinnen , sich in einem oder an¬
der », gegen dem Höhern zu beschweren , wie sich ein solches
Ihre Lxeellentis Herr Grase von Tylli,c . zu geschehen end¬
lich verlassen wollten.

. . . . . , . !.Datum den 16 . Octobris 1623.

Deß Herhogen von Friedlands ( oder Oenersl Walln-
steinS ) zu Halberstadt ^ n. 1629 herausgegebene , aus etlich
andern in vorhergehenden Jahren publicirten Orilonnsnren zu¬
sammen getragene , Verpflegungs - Orclonnanr.

Wir Albrecht von Gottes Gnade », Herhog zu Mccheln-
b" rg , Friedland und Sagan , Fürst zu Wenden > Grav zu
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Schwerin , der Landen Rostock und Stargard Herr rc. Der

Röm . Kayserl . Majestät Oeneral , Obristcr Feld -Hauptmann,

wie auch deß Oeeanischeu und Baltischen Meeres Oeneral.

Fügen allen und jeden der Röm . Kayserl . Majestät hohen

und niedern Osficiern , sowol der gantzen Soläaleslta hiemit

zu wissen ; Nachdem Uns verbracht , welchergestalt bißher große

Unordnung in denen Winter -Quartiern vorgeloffen , wir aber

nicht gemeint , solchen und dergleichen unverantwortlichen kro-

eeäurn länger zuzusehen, sondern ist Unser ernstlicher Will

und Befehl , daß dieselbige ins künftige gantz abgeschafft wer¬

den , und ein jeder , bey Vermeidung Unserer Verordnung sich

verhalten soll . Es soll hinfürter keinem Oklicier in seinem

Quartier vor sich selbsten seines Gefallens , Auflagen und

6ontriliutiones anzuordnen nicht verstattet, sondern von den¬

jenigen , welchen das Ober - 6ommgnäo evmmi ' ttirt und anver¬

traut , mit den Land -Ständen der Vergleich getroffen werden,

solchergestalt , daß Oküeier und Soldaten , welche sich esseotive

bey den 6ompsgnien befinden , nachfolgender Massen sollen

trsclirt werden:

Die Inkantsri 's.

Einem Obristen , wöchentlich , als Hauptmann

Obrist -Ii ' eutenant und seiner tlompAAnie . . .

Obrist -Wachtmeister u . seiner 6ompa § nie . .

Schultheißen.
Stabhalter.
GerichtS -Waibel.

Gerichts -Geschwornen.
I'roko», samt seinen Leuten.
Kegiments -Secretsrio . ..

Dem Oplan . . . . . .

Quartier -Meister.

kroviant -Meister . .

Huren -Waibel.

l

Reichsthaler.
200

80
60
10
24
2

20
10
6

10
4
14
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Auf die 6ompg §nie zu reichen.
Wöchentlich NeichSthaler.

Hauptmann . 50
Lieutenant . r 15

Fendrich . 12
Welches dahin zu verstehen , wo der Fendrich zu com-

manäire » dem Lieutenant vorgeht , daß alsdann der Fendrich
deß Lieutenants , und hergegen der Lieutenant deß Fendrichs,
Unterhalt gemessen soll.

Reichsthaler.
Feldwaibcl . . , . . 5
Feldschreiber . 3^
Feldscheerer . . . . . u . . 2^
kurier . . . » 2^
Zwey gemeine Waibel , jedem . 2^
Vier Spiclleuten , jedem . lA
korporal . 2,
Lands Passaten vom Adel und Gefreyten . . 1H
Gemeinen Soldaten . 1^

Die kavalleria . >s,'

Einem Obristen . 200
Einem Obrist -Lieutsnant . 80
Obrist -Wachtmeister . ' . 60
Quartier -Meister . 12
I' roviant -Meister . 6

Wagen -Meister . ,. . 4
Caplan . 6
krokos , mit seinen Leuten . 20
Regiments -8eeretario . 20

Auf die OompgAnie zu reichen.
Rittmeister . . . . 50
Lieutenant . 20
körnet . 15
Wachtmeister . - . i . - 8
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^ ' 1, . RcichSthalcr.

kurier . 5

6orporsl . . 4 , s r.

Irompeter . . . 2^

Reuter . . . . 2

Im Fall die Bürgerschaft und Unterthanen mit dem

Geld nicht aufkommen könnten , wird denensclben heimgestellt,

die gemeine Oklwierere und Soldaten mit Vioiuulion nach¬

folgender Gestalt , und nach Außrhcilung der Plätz , zu unter¬

halten , und verstehet sich ein jeder Platz 2 Pfund Brod,

1^ Pfund Fleisch , 2 Maaß Bier und 1 Maaß Wein.

' . . . . Plätz.

Dein kurier täglich . . . . . 3

OorporsI . > . . . . 2

Laiids - passiUen und Gefreytem . . . . . . 1^

Coldäten . . nv 1 --

Alle ksAUKe - Pferde sollen alsbald abgeschafft , und auf

keinen mehr Futter , rals hernach iverzeichnet , gefvlget werden.

.' .Einem Obristen zu Fuß auf 15 Pferd , Obristen-

Ineutenuiit 8 Pferd . Einem Hauptmann , neben seinen Befehls¬

habern , 8 Pferd.
Eine jede Oomps ^ me zu Roß soll 110 Pferd , iwann

die OompuAnie eomplet , trsotirt , da aber etliche daran man¬

geln , auf jede 10 Pferd eines abgezogen , und -auf den Stab

so viel , als aus eine OompgFuie , Futter gereicht werden -.r

Auf jedes Pferd wird täglich . ein Viertel Haber,

12 Pfund Heu , und wöchentlich 3 Bund Stroh , und darüber

nichts mehr , gegeben.
Ueber dieses sollen die Bürger denen Befehlshabern und

Soldaten anders nichts vor.  die Lervition, ; als allein die

Lager -Statt , Holtz , Saltz und Liecht , zu geben schuldig sey» ;

Welches doch dahin zu verstehen , daß die gemeine Befehls¬

habers und Soldaten sich mit des WirthS Feur und Liecht

behelffen , und ihre Sache dabei verrichten sollen.

Dafcrne die Obristen und andere Oklioier , kekormirte

und Aufwarter bet sich haben , sollen dieselbe nit von den
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Bürgern, , sondern von denjenigen , welche sie bey sich haben,

unterhalten werden . » n

Ueber diesem soll gäntzlich verbottcn sein , daß kein eini¬

ger Okliciei - kein einiges Hülff - Quartier haben , oder auch

seines Gefallens , wo es nicht expresse begehet , 8alve-

tzuru -llen auslegen , und von derselben etwas absonderliches

auf Tafel nehmen soll , unter was kraetext und Schein sol¬

ches erdacht kan werden . an

An Kirchen , Schulen , Hospitala , geistlichen Personen,

soll sich keiner vergreisten oder diesclbtge , in einigerlcy Weg,

weder in Einguartirungen oder Schanzungcn , beschweren , auch

keinem in seinem Gottes - Dienst hindern oder ärgerlich seyn , bey

Leib - und Lebens - Straff.
Da (Meier , Soldat oder Marckcdentcr, . über Land zu

verreisen , sollen die Landsassen demselben ohne baarc Bezahlung

weder PouraZe noch das Geringste verabfolgen lassen , oder

niit Fuhren und Post -Pferden fortzuschaffen nicht schuldig seyn.

Die Fnrstl . und Adeliche Häuser , welche Feindes - Gefahr

halber nicht nothwendig besetzt werden müssen , sollen von der

Einquartirung ganz exempt und befreyt sein.

«s Es nist bei hoher Straff hiermit verbotten , daß die

Oklioiorer sich an Fürstlichen Oommissgrien , Beambten , Adel

Bürger und ander » Inwohnern , weder mit irrest noch an¬

dern Thätlichkeiten , nicht vergreisten sollen.

Es solle in kcinenweg verstattet werden , daß einiger

Reuter oder -Soldat anß dem Quartier , ohncS seines .Oklioierers

Paß , sich aufs Land machen, ( so soll auch auf keines andern

denn alleine deß oommsncli 'renden Okticiorers Paß psssirt

werden.

Der reisend Mann , oder andere - so ihrer Geschäfft

halben in den (ilusrnisonen zu verrichten , sollen >in keinen

weg aufgehalten , beleidigt , noch mit einer Schätzung beschwehrt
werden.

Den Ackermann sollen die (Molerer bey ihren Feldbau

schützen, und in keinen Weg sie davon zu verhindern gestatten.

Es soll kein einiger Osllvlerer , wer der auch sey,,,sich
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unterstehen , einigen Zoll , auf was Wahren eö immer sein

könne , zu schlagen , auch denen Obrigkeiten an ihren Zöllen

in keinen weg hinderlich , sondern vielmehr dazu beförder¬

lich seyn.
Was nun hierinnen nicht begriffen , und etwan guter

Kriegs - Disciplin zuwider läufst , oder wordurch arme Leut,

und diese Landen , zur Ungebühr beschwert , auch da dieser

Verordnung in ein oder andern kunolen zuwider gehandelt

werden mögte , soll ein jeder Oklioserer die Erstattung zu thun,

und mit Ernst straffen , auch davor selbst Antwort zu geben,

schuldig seyn.
Nach diesem allen sich ein jeder wird zu richten , der

Gebühr nach zu verhalten , und vor Schaden und Ungelegenheit

zu hüten wissen.

^otum . Halberstadt den 10 Deoemb . (30 dlov .) ^ nno 1629.

3.

Kayserliche die Herrn Oenersls und zum Oenoral -Stab

angehende ^ nno 1635 publioirte Verpflegungs -Ordonnanz.

Verpflegungs - Ordonnanz derer Herrn Konersln und zum

Lenersl -Stab gehörigen Personen.
l Vermög

der Bestallung.
Fl. kort. Pferd. Fl. Pfund.

llenersl - Dieiitöngllt . . 3000 . 100

Feld - Marschall . . . 1580 80 84 1500 50

Cenersl - Zeug , Meister . 1200 58 62 1200 30

Feld - Marschall - Diöutensnt 1000 38 52 1200 30

OeaersI - Wacht - Meister . 800 30 42 1000 25

Kenersl - Dommissarius 1000 38 52 1000 36

Ober - Dommisssrius . 300 15 18 200 10

Andere - Oommisssrien 200 6 8 150 6

Osnersl - Ouartier -Meister

samt seinen Leuten . . 600 28 25 500 12

6ener »I - ^ uäiteur . . . 300 20 24 300 12
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n ' Vermög
- der Bestallung.

Fl- kort. Pferd. Fl. Pfund.
6enersl-Zahl-Meister samt

seinen Leuten . . . 300 20 24 250 18
6enera>- krovisnt- Meister

samt seinen Leuten . . 600 20 24 450 24
6eaersl -^,chuwi»ten . 250 10 12 200 8
Feld-Marschalls- ^öjutan-

» « » « ,» 200 8 8 150 6
Andere ^ llsutanten 125 6 6 100 4
General-Stabs -Quartier-

Meister. 30 4 4 30 3
Ooneral- Wagner- Meister

und seine Leute . . 160 8 12 150 9
6enersl-krokos und seine

Leute. 200 14 16 200 16 .
Ospitsin äe 6uiäs 50 6 6 40 4
Ingenieur. 100 6 8 100 6
Feld-Post-Meister . . 70 4 6 70 6 I
Jedem Ourrior . . . 20 2 20
Keneral- Feldschcrer. . 150 8 8 150 8

Man hat vor dienlich erachtet die zu Wien den1*°" Isnusr
1639 promulxirts Noserstion, der kurtz voran oommunicirlen
VerpflegungS-Oräonnsnr hiermit beyzurucken.

Solle das Monat, dafür 30 Tag gerechnet, auf die hohe
Oklioierer, für alles und jedes, wie folget, gereicht und 'psssirt
werden.

Monatlich. Rauhes Futter
Fl. auf

Dem 6enersl-1n'eulolmnt . . . . 3000 100 Pfde.
Einem Feld-Marschall. . . . . 1500 60 -
OeversI-6ommis«ario . . . . . 1500 60 - .
Obristen Feld-Zeugmeister. . . . 1400 40 -

Feld-Marschall- Ineutonsat . . . 1000 40 -
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4 » Monatlich . Rauhes Futter
r Fl . auf

Obristen Feld - Wacht - Meister . . . 800 40 Pfde.

Obristen Quartier - Meister samt seinen r >>- l, .^ >u --
Leuten . . . 300 >- > 26 uii -

Obristen Feld - Kriegs - Zahl - Meister . 300 20 -

Obristen ^ u<tilorn samt den seinigen . . 300 , 12uu .-

Muster - Lommi' ssario . 150 ^ 8 «

kenernl - krokosen samt den seinigen . 300 12 -

Obristcn Wagen - Meister samt seinem . . .

Lieutenant (oder samt seinen Leuten) . 150 I 15 . -

Hierauf folgt die Kayserlich - keräinsndische , mit Be¬

willigung und Oonsens aller Reichs -Stäudte auf den Reichs-

Tag zu RegenSspurg rlnno 1640 abgefaßte , Verpflegungö-
Or<loonunr. . . . , ,

Obrist zu Roß . - ^ ^j

Soll jedes Monat , vor 30 Tag gerechnet , auf eines

Obristcn Stab zu Roß , so wol Lurussier als rlroliidualer , pu88i'rt

werden , als folgt : . - . . . i-
Fl. . Pfund.

Dem Obristen . 450 17

Obrist - Lieutenant . t 120 10

Obrist - Wachtmeister . . . 'l 50 8

Quartier - Meister . . . . .
l' ' '» 40 —̂ 4

Schultheiß , samt -seinen Leuten n. - 30 3

Oaplsn . . . . . . l- j. - s, 20 rui 2 >o

8eeretarin . 20 .M 2

kroviant -Meister . . . . . 26 3

rlAslunten . 30 3

Wagen - Meister . 18 2

kroko8 , samt seinen Leuten . . . . . 40 5 .

Heerpaucker . . ^ . . . . 24 I, 2

Unter denen 8ervitien wird nichts mehr als die blose

Nothdurfft , an Holtz, Maltz , Liecht und Liegerstatt , i-erstanden
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seyn , welche man in Natur annehmen , und darfür , weder in
Gegenwart nach Abwesenheit , kein Geld geben oder begehren,
nach darinnen einige Uebermaß gebrauchen solle ; Es wäre dann

Sach , daß ein Oklioier oder Soldat keinen Hauß -Vatter hätte,
und man derohalbcn die Serviliu von einem andern Ort be¬
schaffen sollte , solches aber ' ohne Ungelegenheit in nskurs nicht
beschehen könnte ; Auf solchen Fall wäre für die Servilien
von der Oenerslit -it , von dem tlenersl - Oommissurial , etwas
leidenliches an Geld zu bestimmen , oder aber dahin mit
dem Hauß - Wirth zu scoordiren , daß er aufs Meinste von
vier biß ' m fünff Krentzer für die Servilien täglich geben
thäte : Dann da (hiernachst ) soll auf jedes Pferd täglich ge-
dcs Pferd täglich gereichet werden 6 Pfd . Habern , 8 Pfund Heu,
und wöchentlich 3 Bund Stroh . . . .

Auf ein Oompsxnia Ourussier.
Fl. Pfd.

Einem Rittmeister . . i . . . . . 175 6
Uieulenunt . 70 4 >
Oornel . . . . ! . 50 3

Wachtmeister. 20 3

UorporsI , deren 2 , oder wo kein Wachtmeister
bey der OompuAnia vorhanden , 3 seyn sollen,
jedem. 18 2

kurier oder Quartier - Meister . . . . 18 2

Muster - Schreiber. 15 2

Feldschere ! . . 15 1

2 Trompeter , jedem. 18 1

Einem Sattler. 15 1

- Schmidt . . 15 1

- Platner . . . . ^ . 15 1

Einem gemeinen Reuter . . 15 1

Für die Servilien werden allein pkmsirl die Nothdurfft,
an Holh , Saltz , Liecht und Liegerstatt . ?

Auf jedes Pferd soll täglich gegeben werden 6 Pfd . Habern,
10 Pfund Heu , und wöchentlich 3 Bund Stroh.

12
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Dann so psssirl man überdiß jedem Lursssier- Reuter

noch ein Pferd , und auf die ganze Oompußnia 12 ku^sKe-

Pferd , darauf ist man aber ein mehrerS zu reichen nicht

schuldig, als die blosse Nvthdurfst an rauchen Futter ; Hin¬

gegen sollen die übrige Troß- und LsAaZi-Pferd so bald ab¬

geschafft werden.
Auf ein OompsKnis^ reliibussier.

Fl . Pfd.

Dem Rittmeister. 150 4

liioutenAnt. 50 4

Oornet. 40 3

Oorporsl . . 15 2

kurier oder Quartier -Meister . . . . . 15 2

Muster -Schreiber . . . . . . . . 15 1

Feldscherer.
15 1

Schmidt.
12 1

Platner.
12 1

Sattler . . . 12 1

Einem gemeinen Reuter . . . . . . 12 1

Auf jetzt- vorbesagte Pferd , soll auf jedes Pferd täglich

gereicht werden, 6Pfd . Habern, 10 Pfund Heu, und wöchentlich
6 Bund Stroh.

Ueber dieses werden noch zugelassen auf die gantze

LompsKni» 25 LsAnZe-Pferd , darauf ist man aber ein

mehrers nicht schuldig, als die blosse Nothdurfft an rauhem

Futter , hcrgegen soll der übrige Troß alsobalden abgeschafft

werden, mit denen Servilien hat es gleiche Meinung wie mit

den vorigen.
Die lürogten und Tragoner sollen in allen verpflegt

werden, wie die keximenter der ^rekibussier.
WaS einem ObtisteN zu Fuß auf seinen Stab psssirk wird

' ' ' Monatlich. '
Fl. Pfd.

Dem Obristen . 450 , 12

Obrist«Lieuteasnt . . . . . . . . 120 8

Obrist -Wachtmeister . . . . . . . 50 6

l
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Fl. Psd.
tzusrtier-Meister . 40 3
Schultheiß . 30 2
6r>plsn . . . 20 2
Lecretsrio . 20 2
Wagenmeister . 18 2
kroviant-Meister . 18 2
krofos, samt seinen Leuten . 40 5

Dann soll man auf jedes Pferd täglich geben6 Pfund
Hadern, 10 Pfund Heu, und wöchentlich3 Bund Stroh.

Ueber dieses passiren noch auf den gantzen Stab
12 LsASAs-Pferd, darauf aber ein mehrerS nicht zu geben,
als die blosse Nothdurfft an rauhem Futter, auf jedes Pferd,
mit denen Lervitien ists zu halten wie bey den vorigen.

Auf eine Oompsßnii» zu Fuß Wöchentlichen.
Fl. Pfd

Einem Hauptmann . . 140 3
liioutensnt. 45 2
Fendrich. . 38 2
Feldwaibel . . 20
Führer . . . . 13
kurier . . 13
6orpor»I. 13
Feldscherer. . . . . 12
Feld-Schreiber. 12
Gefreyten und Spielleuten. 74
Jedem gemeinen Knecht. 64

Die Servitien psssirt man jedem, wie bey vorgesagten,
dann solle auf jedes der Oklicier hieoben speoikoirt-psssir-
licheö Pferd geben werden täglich6 Pfund hadern, 10 Pfd.
Heu, und wöchentlich3 Bund Stroh, dann psssiren auf jede
OvmpüKlliv8 vsKgxe-Pferd, auf deren jedes allein die blosse
Nothdurfft rauhes Futter zu reichen.

Nachfolgender kurfürstlich bayerischen Einquartierunĝ und
Verpflegungö-Jnstruktion vom 10. Dezember 1629 glauben wir

12*
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hier einen Platz einräumen zu dürfen , da dieselbe als ein

kurzer Begriff aller deßfalls ergangenen alten kaiserlichen RcichS-

gesetze und Constitulionen zu betrachten ist.

Reinlichen , und vor erste , sollen sie , die Oommisssrii,

das Oeneral - Oommisssr,st berichten , wie es in den Quartiren

sich anlaste , wie viel und welche an jeden Ort logiren , auch

alsbalden nach gemachter Quartier - Austheilung die Ver¬

pflegungsOrdonnanz publieiren , und daran seyn , .daß darwider

nichts gehandelt , mit den Unterthanen ein Christliches Mitleiden

getragen , und selbige , wider Gebühr , darüber nicht ^ rsvirt

werden , sondern von den armen Unterthanen Geld oder

Viotuslien , nach Inhalt der Verpflegungs -Oräonnsnr , was sie

besser und leichter geben können , angenommen , und die

Vietuslien , in dem der Verpflegungs - Ordnung einverleibten

Isx , oder sonsten Gestalten jedes Orts lausfender Kauffe,

gebührlich , damit weder Soldat noch Unterthan sich hoch zu

beklagen , angeschlagen werden , und in Summa dahin sehen,

daß den Unterthanen Schutz gehalten , und alle Lxordltsntien

abgeschafft werden.
Jeder 6ommi8ssrius soll in seinem angewiesenen vistri ' ot,

bey den UeKi'msntora im Mittel der Lusrlier logiren , damit

er desto baß Aufsicht pflegen und allen einkommenden tzuerelen

alsobald abhelffen möge : Wollte ihm aber eines oder anders

zu schwer fallen , hat er das Oenersl -Oommisssrisi darvon zu

berichten , und dessen ^utboritset und kemeäirung sich, zu

Aufhebung der Ungelegenheit , zu bedienen.

Jngleichen da die Commandanten oder Okkoiri exceäiren

sollten , deren Unbild nicht nachsehen noch eonniviren , mit

denen Beambten hin und wieder , um zu erfahren ob der¬

gleichen verbettene ä,busus bey einem oder andern Ort ein¬

reisen l wollten correspoiläiren , auch die ihnen anbefohlne

Quartier öfster visitiern.

Und demnach die Lxpsrienri bißher mehrfällig gezeigt,

daß theils keKimentei - und Oompsgaien sich stärker gemacht,

und in den Quartiren die 6sxe auf mehrere Mannschafft

gesucht und erpreßt , als elkeotive vorhanden gewest , hierdurch
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die Ouartirc vor der Zeit nicht allein enei-viiu, sondern auch
den vorhandenen Knechten der nothwendige Unterhalt entzogen
worden, als solle bei den keximentern nichts passier werden,
als was elleekive vorhanden, Köpff vor Köpff, wie auch auf
die Absenken nichts; Es sehe dann daß sie in deß Feld-
Herrn Diensten verreiset oder verschickt seyen.

Ebenmäßig der Obristcn und anderer hohen und ge¬
ringern Ollieirs Aufwartern oder Dienern einige absonderliche
6aFs oder Verpflegung auf sie nicht gestattet, sondern solche
sollen von dessen 6ontn'bution deine sie aufwarten, leben und
unterhalten werden, ihnen aber allein, wann deren nicht zu
viel sevnd, daö Iw^iament und Ligerstatt passier werden.
Daher» wann einer oder anderer Hoher, auch Oenorsl Oklioiei-s
viel Aufwarter und Diener haben will, mag und solle er
solche von der ihme sssignirlen Verpflegung unterhalten;
Worunter aber diejenige nicht verstanden, welche dem Feld-
Herrn verpflichtet, Zug und Wacht versehen, denen ihr Unter¬
halt ohnedas aus deß keKi'mcntö Ouartior gebührt.

Unter dem ?>-aetext deß 8orvis sollen keine Gelder er¬
hoben, sondern die Lervis. an denen in der VerpflegungS-
Oröinnanr zugelassenen Stücken, ick esk. Die blosse Noth-
durfft, an Holtz, Saltz, Liecht und Liegerstatt, gebraucht
werden; Und weilen bißher die Lxperienr gezeigt, daß sowol
hohe als niedere Ollieiri und gemeine Knechte, theils mit
doppelter Einforderung der Servis, theils, mit allzu hoher
Spannuirg derselben, wie auch in andere Weg, exoeclirt:
So wollen Seine Chur-Fürstl. Durchlauchtigkeit, daß nicht
wenigers die kenerals Personen, als andere hohe und niedere
Oklioii-i , wer sie auch seyen, inclickerenler ermeldte 8ervis
allein an einen, und zwar an denjenigen Ort , allwo sich
einer oder andere würklich anwesend befindet, und sonderbar,
wann einer oder der andere schon unterschiedliche Osi-igo hat,
von der höher» UImi-Ae allein, einfordern, solche Servis
auch nur in imtur», iä est , Holtz, Saltz, Liecht und Lieger¬
statt pgzzirt, und weiter von keinem Stand oder Unterthan,
mehre oder anders, mit Bedrohung ernstlichen Einsehens und
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Bestrafung , im wenigsten nicht gefordert , eingeheischt oder er¬
preßt werden solle.

Allermasscn Seine Chur - Fürstl . Durchlauchtigkeit durch¬
aus nicht wollen , daß von den Ueiiorals - Personen oder an¬
dern hohen und niedern Ok!',eiern , auch gemeinen Soldaten,
für solche in Holtz , (Saltz ) Liecht und Licgerstatt , bestehende
Servltien , aus allerhand beweglichen Ursachen , und sonderlich
wegen deß bißher verjährten Ineonvenisntien und Lxoessen,
einiges Geld , weder wenig » och viel , eingenommen werde:
Allermassen alle Oommisssrien , in denen ihnen anbefohlenen
Luarlier - vislrioten , daran zu seyn , daß kein Unterthan über
diß nicht Krsvirt werde ; Da auch über Oklioirl oder Sol¬
daten deßwegen Klagen fürkommen , sollen solche sobald von
Oommisssrien , bei Vermeidungs - Straff , abgestellt werden.
Jeder Kriegs - Oommisssrius solle sein Unterhalt bey denen
ihme zur Inspeotion angewiesenen Uo ^ imenls - Gezirck haben,
in der Anzahl , wie viel Seine Chur - Fürstl . Durch !, ferdigen
Jahrs jedem an Geld und koursgs gnädigst bestimmen und
speoilioiren lassen , darüber keiner zu schreiten.

Es sollen auch alle Oommisssrii ihre Schuldigkeit selbst,
bey der ihnen aufgetragenen Inspeotion zu Genügen erweisen,
und nicht , mit Nachtheil der Ständ und armen Unterthanen,
wie vor diesem von Theils verjährt worden , zu viel oonniviren,
oder wohl gar selbst ( un -) zugelassene Lxorbilantien oder Vor-
thciligkeiten keineswegs verüben ; Dann im Gegenfall gegen
einem oder dem andern , so dergleichen thät oder zuließ , scharffcS
Einsehen hvchstbedacht Ihr Chur -Fürstl . Durchl . vornehmen lassen
wollen : Daher » sich ein jeder vor Schaden zu hüten.

In Gestalten auch eine mehrere Anzahl Pferde , als in alle-
ßsinon Verpfleguiigs -Oi-äonnruiren verordnet , keinen hohen , niedern
Oklioior , noch andern , nicht psssiren , noch auf die übrige harte
oder rauhe kourage , oder einig Geld dafür geben zu lassen,
sondern wer mehr , als ihm zugelassen halten will , soll solches
ohne Nachtheil und Schaden der Unterthanen thun . Zudem
seynd alle Auslösungen der durchreisenden Oklioior oder Oom-
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misssri 'e» gantz abgeschafft und verboten , und soll ein jeder

sich mit seiner Verpflegung betragen.
Es sollen auch auf die Partiten der Quarticrmeister und

pouriren fleißig gesehen , und da einer oder ander auf der Un¬

gebühr bctretten würde , gleich zu verdienter Straff hergenom¬

men , auch überall in den Quartiern also gchaußt , und der
Unterthan also traetirt werden , damit sie neben den Soldaten

ruhig leben und fortkommen können.
Aber vorgesetztes soll man alles Fleisses bey den Oom-

manclsnlen der UoKimenler und Oompaxnicn darob und daran

seyn , daß sie alle Plackercycn auf den Strassen , Rauben und

Plündern , auch alle Axacliones , mit grossen Ernst , abstellen,
und die Delinquenten ernsthafft , auf Bctretten , straffen ; Wie
dann auf den Ständen zugelassen seyn soll , solche Räuber,

Plünderer , und die welche Gewalt brauchen wollen , zu

ergreiffen , und solche zu ihren kegimentern zu lieffern , denen,
oder dem tüommisssrio derentwillen , und wegen der Abholung

zu schreiben , der alsdann bey dem 6ommsi »I«nten beweglich zu

ui-biren , damit solche Gesellen , andern zum Abscheu , gestrafft
werden , allermassen die Uommisssrü , monatlichen oder öfter,

zum Kenersl -Oommisssrigt zu berichten , was für Rxorbitsn-

tien , an einem oder andern Ort , fürgangen , und welcher-

gestalt die llemeäirung und Bestraffung beschehen . Es soll
auch in allen Quartieren verordnet werden , damit unter den

Thoren von denen aus - und eingehenden beladenen und unbe-
ladenen Wägen , Karren oder andern Trägern , und ein - und

ausreisenden Personen , weder wenig noch viel , weder von

Oklivirern noch Soldaten , unter keinem krsetext , abgefordert,

erzwungen , oder begehrt werde ; Weilen man dadurch die

Vietualien , 6ommeroicn und Handlungen , schwer macht,
hindert und stärket , ( stecket) daß alsdann die 6ontributione8,

die Ständ und Unterthanen , desto schwehrer geben können.

Theils Oklieiri , welche in verschlossenen Orten gelegen,

haben , zu ihrer Verpflegung , noch ein absonderliches Oommnn-

cksnten oder Tafel -Geld haben wollen ; Weilen aber den Oon-

tribuenten dardurch die Bürde nur schwerer gemacht wird , und
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solches keineswegs zugelassen ist : Als soll fürohin solches
nicht gedultet , sondern abgeschafft werden , und sich jeder mit
demjenigen , was ihmc , vermög gedruckter Vcrpflegungs -Orilon-
nsnr gebühret , betragen.

Wann die Fuhr -Leute die mit Wein oder andern Waaren
über Land reisen , Oonvox begehren , solle ihnen solche gegeben
werden , dargegen sie , die Fuhrleute , mehr nicht , als vor
alles und alles , von einem Zug Pferd , so viel sie deren an
ihren Wägen nnd Karren haben , alle Meil Wegs der
60 NV 07, solche seh gleich stark oder schwach, einen Batzen
oder 4 Krcutzer zu reichen : dem aber , so die Lonvo ^ gibt,
nichts absonderlich darüber zu geben schuldig seh ».

Weil die so auf 8 alva- 6 uar <li liegen alldort ihren guten
Unterhalt haben , so soll denen bey den eompaZnie » der Sold
oder die Verpflegung , nicht psssirt , sondern abgeschafft wer¬
den : Denn sonsten würden sie zweymal bezahlt , da jedoch
dem Unterthan solches einmal schwer genug fällt.

Den (lenersl -Stabs - und ksFi 'mvnks Mrguetentern solle,
dem alten Herkommen nach , ein mehrereS nicht in den Winter-
Quartiern als die Servis und rauhes Futter passirl werden,
wie dann auch , wann sie in solchen währenden Winter-
Quartieren margusleaten und Bürgerliche Gewerbe , mit AuS-
zapffung allerhand Tranck , Verkauffung Viotuallen und anderer
Waaren , treiben oder führen wollen , sie davon jedes Orts
NgFislrat eben das wie die Bürger reichen müssen , geben
und bezahlen sollen ; Sonst würden die Unterthanen sich
billig beschweren , wie ihnen dardurch ihre Nahrung ent¬
zogen , und die 6 o» kriliution zu geben die Mittel benommen
werden.

Zum Unterhalt der Armee , welcher sich von Jahr zu
Jahr vermehrte , wurden in Schweden fast jährlich sogenannte
Kriegssteuern („ Landtagögärden " ) oder andere ähnliche Steuern
auferlegt , welche viel Mißvergnügen verursachten , da der
Unbemittelte gleich dem Reichen und Wohlhabenden zahlen
mußte , wodurch mancher verarmte und die Höfe öde wurden.
Beschwerden hierüber veranlaßten den großen König , daß die zu
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obigem Zwecke bestimmte Vieh - und Ackersteuer nach dem Ver¬
mögen eines jeden eingerichtet wurde.

Die Verpflegung bei dem Heere sollte aus Magazinen ge¬
schehen , waö jedoch höchst selten und da nur bei dem ersten Auf¬
treten des großen Königs auf niederdeutschem Boden stattfand.
Bei einer solchen Verpflegung sollte der Soldat 2 Pfund Brod
und 1 Pfund Fleisch erhalten . — Essig , Salz , Licht und Feuer
verabreichte der Wirth . Meistens jedoch mußten die Communen
die verlangten Cubsistenzmittel herbeischaffen . Nachfolgende
schwedische Verpflcgungs - Ordonnanz möchte hierüber den besten
Aufschluß geben.

Königlich -Schwedische ^ nno 1632 publioirte Verpflcgungs-
OräonnanL.

Wie hinfnro so wol hohe und niedere Officiers , als
gemeine Soldaten zu Roß und Fuß , auf den Muster -Plätzen
bey allen Kraißen , in durchgehender Gleichheit , täglichs an
Essen , Trinken und Servis , zu unterhalten . Ein Obrister
soll täglich zwo Mahlzeiten haben , vor sich und die Seinige,
u . jede Mahlzeit 12 Essen , deren eines ins andere mehr
nicht denn ^ eines NeichSthalcrS kosten:

10 Pfund Brods.
10 Maaß Weins.
8ervis.

Obriste Lieutenant , jede Mahlzeit

8 Essen a ^ Reichsthalers.
8 Pfund Brods.
6 Maaß Weins
8ervis.

Major oder Lapilain , jede Mahlzeit

6 Essen u Thalers.
6 Pfund Brods . ' - i ' . .
4 Maaß Weins . -
8ervi's. ' i," /



186

llleulensiit oder Fendrich, jede Mahlzeit

4 Essen s ^ Thalers.
4 Pfund Brods.

3 Maaß WeinS.
8srvls.

>>:

Unter -Oklioier , jede Mahlzeit

3 Essen s 6 kr.

2 Pfund Brods.
Maaß Weins.

Lorvi's.

Einem 6orporsl und Trommelschläger , jede

2 Essen r> 6 kr.

2 Pfund Brods §
Maaß Weins!

Lervis.

deß Tags ..

Mahlzeit

Ein gemeiner Soldat deß TagS

2 Pfund Brods . ,
1 Maaß Weinö , und nach Verordnung

1 Pfund Fleisch oder Haußmannö -Kost.
Lervls.

Wo der Wein übel zu bekomme », soll daö Bier be¬

stimmter Massen gereicht , auch unter dem Servls mehrerS

nicht dann Loglsment , Holtz , Liccht , Saltz u . Gelieger , er¬

fordert u . geliefert , u . hlerinnen im geringsten kein Mißbrauch

oder Ueberfluß gestattet werden.

Hatte der große König ein Lager bezogen , wie im rus¬

sischen Feldzuge und wahrscheinlich auch in Deutschland , so

gingen jeden Morgen mehrere hundert Mann zu Fuß unter

einem Obersten , und eine Abtheilung Reiter unter einem

Rittmeister aus dem Lager , mit dem Befehle , gemeinsam

Beute einzutreiben , und Alles ins Lager zu bringen , wo es

vom Generalwachtmeister und Generalgcwaltigen vertheilt
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wurde . Zuerst bedachte man die Küche deö Königs , dann
die Generale , nachher die Offiziere und zuletzt die übrige
Mannschaft . Jeder , welcher auf einem solchen Zuge oder
sonst willkürliche Plünderung verübte , wurde gehenkt . Die¬
selbe Strafe traf den , welcher in einem Dorfe plünderte , wo
Quartier oder eine Sauvegarde gegeben war , auch durfte
Keiner bei Lebensstrafe sich selbst einquartieren , bevor ihm
der Ouartiermeister seine Wohnung angewiesen *) . Nach deö
Königs Tod geschah die Ernährung und der Unterhalt deS
schwedischen Heeres , welches eigentlich ein Söldnerheer gewor¬
den war , durch ein gleiches Raub - und Jnvasionö - System
als bei den Kaiserlichen.

Zum Erstaunen ist eS , mit welchen geringen Mitteln
der große König einen Feldzüg eröffnete . So wurden zum
deutschen Kriege fünf verschiedene Posten der Kronsteuern
hiezu bestimmt . Erstens 429,145 schwedische Thaler (jeder
ungefähr A Rthlr . specie ) von Renten und andern Einkünf¬
ten des Landes ; zweitens eine für Rechnung deö Königs
gemachte Anleihe von 262,781 Rthlr . spevie ; drittens 1711
Cchiffspfund Kupfer , das in Hamburg verkauft werden sollte;
viertens 12,000 Tonnen Getreide , daS für Bezahlung ver¬
kaufter Krongüter geliefert werden sollte ; fünftens 3646 Lasten
Getreide , meist von Finnland . Diese Mittel sollten in ge¬
wissen Terminen vor Ende deS Jahres 1630 überschickt wer¬
den . Sie gingen jedoch nach der Berechnung nicht ein , wor¬
über der König bittere Beschwerde führte . Die Geldnoth
wurde durch den am 13 . Januar 1631 abgeschlossenen Sub-
fidientraktat , von der ersten Proposition zu Westeras den 5.
März an , einigermassen gehoben . Diesem zufolge sollte der
König für das verflossene Jahr 120,000 Rthlr ., darauf aber
jährlich 400,000 Rthlr . erhalten , wogegen er sich verpflichtete,
mindestens 30,000 Mann zu Fuß und 16,000 Mann zu
Pferd zu stellen.

*) Verord. Gustav Adolph» «. 30. Iuny ltzäü. Siehe Geyer lll,S . 120.
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Ein anderes Mittel , der Geldnoth einigerniassen abzu¬

helfen , waren die starken Kontributionen , welche den erober¬

ten Städten und Provinzen auferlegt wurden ; so mußte

München 300,000 Nthlr . bezahlen , welche mit Strenge ein¬

getrieben wurden.
Doch weder die französischen Subsidien -Gelder , noch die

eigenen Neichsguellen waren hinreichend , den Unterhalt der

Armee in dem letzten Dezennium des großen Krieges zu be-

streiten , weshalb der Kanzler Orenstjerna den Feldmarschall

Banner *) auf die Nothwendigkeit hinwies , den Krieg durch

den Krieg zu ernähren . Man kann daraus leicht entneh¬

men , mit welcher Willkür die Schweden verfuhren.

Das KriegS -Kollegium in Stockholm , schon 1612 unter

dem Namen des Königs Kriegsrath **) von Gustav Adolf

gebildet , hatte die Kriegsverwaltung zur Obsorge , brachte

neues Leben in dieselbe und bildete für alle Militär -Angele¬

genheiten die letzte Instanz . Der Präsident deS Kollegiums,

Reichsmarschall , war zugleich auch der deö höchsten Kriegs¬

gerichts . Das übrige Personal bestand aus zwei Reichö-

räthen , vier Assessoren und einer Menge von Schreibern und

Kopisten . Diesem Kriegskollegium ward Alles vorgelegt , was

die Truppen überhaupt und insbesondere die Ausrüstung,

Werbung , das Zusammenziehen , das Mustern und die Ver¬

sorgung derselben anging . Ihm mußten die Befehlshaber

der Festungen , nach ihrer Ablösung — die unausgesetzt alle

drei Jahre den ersten Junius erfolgte Rechenschaft von

der Verwaltung ihrer Stellen ablegen , und keiner durfte sich

ohne einen ausdrücklichen Befehl des Königs dieser Rechen-

*) Die harten Bedrückungen , welche die Bewohner mancher deut¬

schen Länder von Banners und Wrangels Schaaren erlitten , waren plan¬

mäßig , und keine Folge der Sorglosigkeit der Heerführer . Militär -Conv .-

Ler . 8 . 368.

* *) Den KriegSrath dirigirt der Marschall mit Beisitzern , zwei Reichs¬

räthen , die Kriegsdienst gethan oder noch thun , und 4 Offizieren , nebst

dem Feldmarschall , dem Reichszeugmeister , und dem General -Wachtmeister.

Geyer III . 262.
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schaft entziehen . Wer nun seine Pflichten in ihrem ganzen

Umfange erfüllt hatte , ward gelobt und von dem Könige be¬

fördert ; im entgegengesetzten Falle ward er von dem Reichs¬

fiskal angeklaget , und nach den bestehenden Kriegsgesetzen ge¬

richtet . Alle Obersten und Rcgiments -Kommandantcn mußten

jährlich die Bestandslisten ihrer Regimenter , mit besonderer

Anführung der Beurlaubten , Gestorbenen , Verabschiedeten oder

Entlaufenen , nebst den Konskriptionölisten an das Kriegskol¬

legium einreichen , auch ihm von den eingegangenen und aus¬

gegebenen Geldern gehörige Rechnung ablegen *) .
- it

* ) Hoher , Geschichte der Kriegskunst . I . 492.
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